
   

 Umfassende Beratung Hebeanlagen-Service   
 TV-Inspektion Abfluss-Rohrortung   
 Dichtheitsprüfung Bestandsplan-Erstellung   
 Anlagen-Reparatur Abfluss-Rohrreinigung   
 Rückstausicherung Individuelle Wartung   

    

Spezial-Reinigungsservice für: 
 Schwimmbecken Abluftleitungen   

      
  
  

 

Bergisches-Land-Zentrale 
Hauptstadt-Zentrale 
Norddeutsche Zentrale 
Rhein-Main-Zentrale 
Rhein-Neckar-Zentrale 
Rheinland-Zentrale 
Saarland-Zentrale 
Sachsen-Zentrale 

  

(0 20 53)      52 88
(0 30) 36 70 64 64
(0 40)   2 79 29 23
(0 69)       610 611
(06 21)    70 40 66
(02 21)    31 02 90
(06 81)      6 25 35
(03 51) 2 89 79 77
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Service und Wartung von Hebeanlagen 
 
Die Wartungsintervalle für Hebeanlagen sind in der DIN EN 13564 geregelt. Darin wird eine 

monatliche Funktionsprüfung gefordert. Des Weiteren sollen bezüglich der Gebäudenutzung 

folgende Wartungsintervalle eingehalten werden: 

• Gewerbebetrieb: vierteljährlich 

• Mehrfamilienhaus: halbjährlich 

• Einfamilienhäusern: jährlich 

Bei der Wartung sind u.a. folgende Arbeiten auszuführen: 

• Anlage und Armaturen auf Dichtheit prüfen; 

• Betätigung der Schieber, prüfen auf leichten Gang und Dichtheit, ggf. Nachstellen und 

Einfetten; 

• Öffnen und Reinigen des Rückstau-Ventils; Kontrolle von Sitz und Kugel/Klappe; Funkti-

onsprüfung; 

• Reinigung der Fördereinrichtung und des unmittelbar angeschlossenen Leitungsberei-

ches; prüfen des Laufrades und der Lagerung; 

• Innenreinigung des Behälters (bei Bedarf bzw. nach speziellen Erfordernissen); 

• optische Kontrolle des elektrischen Teils der Anlage; 

• optische Kontrolle des Zustandes des Sammelbehälters; 

• alle zwei Jahre Anlage mit Wasser durchspülen. 

Nach Erledigung der Wartungsarbeiten ist die Hebeanlage nach Durchführung eines Probe-

laufes wieder in Betrieb zu nehmen. Über die Wartung ist ein Protokoll anzufertigen mit An-

gabe aller durchgeführten Arbeiten und der wesentlichen Daten. Soweit Mängel festgestellt 

werden, die nicht behoben werden können, sind diese dem Anlagenbetreiber sofort schriftlich 

gegen Quittung zu melden. 

Alles klar, 
wo  Abfluss-AS war. 

 


